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Frauen im SGB
Am 24. und 25. Januar dieses Jahres kamen im Berner Kursaal 115
stimmberechtigte Delegierte und rund 60 Gäste zum 3. SGB-Frauenkongress

zusammen. Das Austauschen von Erfahrungen, die Diskussionen,
kurz die ganzen Kongressarbeiten kreisten um die Problematik «Gesunde
Wirtschaft - aber nicht auf Kosten unserer Gesundheit». Arbeitsgruppen
beschäftigten sich intensiv mit den verschiedenen Aspekten, diskutierten
die vielen Anfechtungen, welche die Arbeitsbedingungen für unsere
Gesundheit bringen und gaben vor allem jenen, manchmal erschreckenden

Realitäten Ausdruck, die in gewissen Unternehmen noch immer
herrschen. Expertinnen und Experten leiteten die Gruppengespräche ein,
in denen es um folgende Problemkreise ging:

- Körperliche Belastungen,
- Monotonie und Zeitdruck,
- willkürliche Arbeitszeiten sowie Nacht- und Schichtarbeit,
- Arbeitslosigkeit und Angst vor Kündigung,
- Isolation und Ausbeutung durch Heimarbeit,
- Bedrohung der Persönlichkeit und Einmischung.

Die Arbeitsgruppen arbeiteten Forderungen aus, der Kongress akzeptierte
fünf Resolutionen und 15 Anträge, die für die weitere Arbeit der SG B-

Frauenkommission wegweisend sein werden. Die Anträge werden den
zuständigen SGB-Gremien unterbreitet. Sie visieren folgende Ziele an:

- Bessere Verankerung des Frauenkongresses in den SGB-Strukturen,
indem diesem ein direktes Antragsrecht für den SGB-Gesamtkongress
eingeräumt wird (heute sind Gewerkschaftsverbände und kantonale
Gewerkschaftsbünde antragsberechtigt).

- Beeinflussung des Meinungsbildungsprozesses für die gewerkschaftliche
Stellungnahme zur Kündigungsschutzinitiative und Beachtung

der Meinung des SGB-Frauenkongresses bei der sogenannten
Lehrwerkstätteninitiative, für deren Unterstützung der Frauenkongress mit
59 zu 43 Stimmen eintrat. Sicherung der weiteren aktiven Teilnahme
der SGB-Frauen an den Debatten um die Entkriminalisierung des
Schwangerschaftsabbruches (Fristenlösung) und Auftrag, falls sich
eine neue Initiative abzeichnet, an deren Formulierung mitzuarbeiten.

- Organisieren des gewerkschaftlichen (und öffentlichen) Widerstandes
gegen den Abbau von Arbeitnehmerschutzmassnahmen, namentlich
was Nacht- und Sonntagsarbeit anbetrifft.

- Verbesserung der Gesetzgebung in den Bereichen Heimarbeit,
Arbeitsmedizin, Statistik über die Auswirkungen der Arbeit auf die
Gesundheit und die Lebenserwartung, Anerkennung neuer Berufsrisiken.
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- Intensivere Information von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
über die ihnen zustehenden Rechte und über das Vermeiden von
Risiken.

Im weitern hat der SGB-Frauenkongress Kenntnis genommen von der
Arbeit der Frauenkommission seit dem letzten Frauenkongress im Jahre
1982. Resolutionen und Tätigkeitsbericht geben wir nachstehend wieder.

Resolution 1

Nachtarbeitsverbot
Der SGB-Frauenkongress wendet sich entschieden gegen alle Versuche,
das Nachtarbeitsverbot für Frauen in der Industrie aufzuheben.
Dank der entschlossenen Haltung der Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter ist es den Unternehmern nicht gelungen, in einem ersten
Versuch die Frauennachtarbeit in der Industrie einzuführen. Doch die
Unternehmer werden nicht aufgeben: zur Gewinnmaximierung müssen
ihrer Ansicht nach die hochtechnisierten Arbeitsplätze möglichst
ununterbrochen besetzt sein.
Wir Arbeitnehmerinnen haben allen Grund, uns diesen Bestrebungen zu
widersetzen: es geht um die Erhaltung unseres einzigen Kapitals, unserer
Gesundheit! Für uns haben die menschlichen Bedürfnisse gegenüber
dem Profit der Arbeitgeber den absoluten Vorrang. Unter dem Vorwand
der Gleichstellung von Mann und Frau sollen die Arbeitsbedingungen
für die Frauen verschlechtert werden. Weil aber Nachtarbeit für das
psychische, physische und soziale Leben der Menschen schädlich ist,
muss nicht der Schutz für die Frauen fallen gelassen, sondern für die
Männer verstärkt werden. Nachtarbeit für Frauen und Männer ist auf die
Bereiche zu beschränken, wo sie gesellschaftlich notwendig ist.
Die Zeit drängt! Mit der Einführung von neuen Technologien versuchen
die Unternehmer immer mehr, die Arbeitszeit auf Kosten der gesamten
Bevölkerung sogenannt zu flexibilisieren. Schicht- und Nachtarbeit wird
auf Bereiche ausgedehnt, wo sie heute noch fast unbekannt sind (zum
Beispiel Bürobereich). Diesen neuen Bestrebungen werden wir
geschlossen Widerstand entgegensetzen.
Wir fordern den Bundesrat auf, die Ratifizierung des internationalen
Übereinkommens über Nachtarbeitsverbot für Frauen in der Industrie
aufrechtzuerhalten und sich allenfalls dafür einzusetzen, dass eine neue
internationale Norm über Nachtarbeit den Schutz auch auf Männer und
auf alle Wirtschaftsbranchen ausdehnt.
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Resolution 2

Für einen wirksamen
Mutterschaftsschutz
Vor mehr als einem Jahr wurde die Initiative für einen wirksamen
Mutterschaftsschutz abgelehnt. Während der Kampagne betonten die Gegner
der Initiative immer wieder, dass durch die laufende Teilrevision der

Kranken- und Mutterschaftsversicherung erhebliche Verbesserungen im

Bereich des Mutterschaftsschutzes auch ohne Initiative eingeführt würden.

Der Ständerat hat nun über die nationalrätliche Vorlage zur Teilrevision

der Kranken- und Mutterschaftsversicherung zu beraten. Der

Frauenkongress des SGB erwartet von den eidgenössischen Räten, dass

sie nun endlich ernst machen mit der Einführung einer befriedigenden
Mutterschaftsversicherung. Dazu gehören neben dem bezahlten
Mutterschaftsurlaub von mindestens 16 Wochen ein voller Kündigungsschutz
während der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubes.
Der SGB-Frauenkongress fordert den Ständerat auf, die in der nationalrätlichen

Vorlage vorgesehene Frist von 14 Tagen, innert der die betroffene

Frau bei Verletzung des Kündigungsschutzes die Nichtigkeit der

Kündigung geltend zu machen hat, ersatzlos zu streichen. Gegenüber der

heutigen Regelung, die mindestens in den 8 Wochen vor und 8 Wochen
nach der Geburt einen absoluten Kündigungsschutz gewährleistet,
bedeutet diese Neuregelung einen Rückschritt.
Im Arbeitsgesetz ist der Schutz der schwangeren Frau auszubauen:

Befreiung von der Nachtarbeit; maximale tägliche Arbeitszeit: 7 Stunden;
das Recht auf vorübergehende Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz
bei beschwerlicher Arbeit und darauf, die frühere Tätigkeit nach der
Geburt wieder aufzunehmen; Verbot der Arbeiten, die sich auf die
Schwangerschaft nachteilig auswirken (namentlich Bildschirmarbeit).

Resolution 3

Gegen die Militarisierung
der Gesellschaft
Der Frauenkongress des SGB wendet sich mit Entschiedenheit gegen die
laufenden Bestrebungen, vermehrt auf nationaler Ebene die Frauen in die
Gesamtverteidigung einzubeziehen. Insbesondere verurteilen wir die
manipulative Art und Weise, mit welcher die Zentralstelle für Gesamtverteidigung

die Vernehmlassungen zum Bericht Meyer («Mitwirkung der
Frauen in der Gesamtverteidigung») zusammenfasst und in tendenziöser
Weise das Einverständnis der Vernehmlasser interpretiert.
Parallel zu den nationalen Bestrebungen wird der Ausbau der
Gesamtverteidigung auch auf anderen Gebieten vorangetrieben. Wir wenden
uns insbesondere gegen den koordinierten Sanitätsdienst, der die Kantone

zur Registrierung und Kriegsdienstverpflichtung aller Berufstätigen
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im Gesundheitswesen ermächtigt. Das Konzept des koordinierten
Sanitätsdienstes hilft mit, den Krieg als von Ärzten und Krankenschwestern

beherrschbar darzustellen. Wir fordern den SGB und die ihm

angeschlossenen kantonalen Gewerkschaftsbünde auf, überall dort rechtzeitig

aktiv zu werden, wo in den kantonalen Parlamenten entsprechende

Gesetzgebungen vorbereitet werden.

Resolution 4

Gegen willkürliche Arbeitszeiten
Wir Gewerkschafterinnen des SGB setzen uns mit unserem ganzen Einsatz

für eine generelle Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich
ein. Der erste Schritt dazu ist die seit langem geforderte 40-Stunden-
Woche. Die generelle Herabsetzung der Arbeitszeit bringt besonders den

doppelt belasteten Frauen mehr Zeit zur Erholung, für Kultur und

Geselligkeit, bessere Möglichkeit, die Aufgaben in Familie und Haushalt
zwischen den Eltern aufzuteilen.
Wir warnen vor der sogenannten Arbeitszeitflexibilisierung, wie sie die

Unternehmer heute vielerorts einführen wollen. Hinter diesem Zauberwort

der Unternehmensfuhrung verbirgt sich nichts anderes als die

Absicht, die Arbeitnehmerinnen möglichst flexibel an Produktion und
Rentabilität anzupassen, die festangestellte Belegschaft auf ein Minimum zu

reduzieren und je nach Bedarf mit wechselndem Hilfspersonal zu

arbeiten, die Lohnkosten zu senken.
Für die Arbeiterin, die ein berechtigtes Bedürfnis hat, nicht voll zu

arbeiten, hat dies Folgen: Individuelle Arbeitsverträge ausserhalb
gesamtarbeitsvertraglichen Lösungen, bringen weniger Sicherheit, weniger
Schutz, oft weniger Lohn. Arbeitszeitformen wie Arbeit auf Abruf,
sogenannte Kapovaz-Verträge (orientiert am Arbeitsanfall), Jahresarbeitszeiten

führen nicht zu mehr persönlicher Freiheit, sondern zu mehr

Abhängigkeit und in aller Regel zu einer Arbeitszeitverkürzung ohne vollen

Lohnausgleich.
Teilzeitarbeit ist für viele von uns Frauen solange Bedürfnis und Notwendigkeit,

als wir allein für die Hausarbeit und Kindererziehung zuständig
sind. Es ist heute die Aufgabe der Gewerkschaften, Teilzeitarbeit als

«normales» Arbeitsverhältnis zu betrachten, damit Teilzeitarbeitende dem

entsprechenden Schutz und der Sicherheit der Gesamtarbeitsverträge
unterstellt sind.

Resolution 5

Arbeitszeitverkü rzung
Die Gewerkschafterinnen des SGB bekennen sich grundsätzlich zu einer

allgemeinen Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich. Dabei ist

jedoch auf das Wohl der Arbeitnehmer Rücksicht zu nehmen. Insbeson-

37



dere darf die Arbeitszeitverkürzung nicht zu einer Zunahme von Stress
und Zeitdruck führen.
Voraussetzung dafür ist, dass sie in grossen Schritten durchgeführt wird
und dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kontrolle hierüber ist
durch die Gewerkschaften und ihre Vertreter im Betrieb auszuüben. Im
öffentlichen Dienst ist der Personalstopp aufzuheben.
Die SGB-Gewerkschafterinnen betrachten die Initiative auf Herabsetzung

der wöchentlichen Arbeitszeit auf 40 Stunden als einen ersten
Schritt. Die Verbände sind aufgefordert, die 35-Stunden-Woche vertraglich

durchzusetzen.
Die Gewerkschafterinnen verlangen vom SGB und seinen Mitgliedverbänden

eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit über die gesellschaftspolitischen

Vorteile und die Beschäftigungswirksamkeit einer massiven
Arbeitszeitverkürzung.

Tätigkeitsbericht 1982 bis 1985
Das Jahr 1982 galt vor allem der Vorbereitung und der Durchführung des
Zweiten Frauenkongresses des SGB. Der erste fand 1975 in Basel
anlässlich des Internationalen Jahres der Frau statt. Wiederum am Vortag
eines ordentlichen SGB-Kongresses tagten am 13.Oktober 1982 106
Delegierte der Verbände und 25 Gäste in Lausanne.
Wenn auch für den Frauenkongress zur Hauptsache die Annahme des
Arbeitsprogrammes auf dem Programm stand, so beeinflusste doch der
unmittelbar folgende SGB-Kongress die Debatten: Es wurden Anträge,
die dem SGB-Kongress unterbreitet wurden, diskutiert und ein
Resolutionsentwurf zur Chancengleichheit und Gleichberechtigung zwischen
Männern und Frauen erarbeitet. Der SGB-Kongress stimmte der Resolution

zu, die folgende sieben Punkte enthielt:

1. Einführung der 40-Stunden-Woche als Schritt zu einer spürbar
kürzeren Arbeitszeit;

2. Verwirklichung der Lohngleichheit für gleichwertige Arbeit, gleichen
Zugang zu allen Berufen und zur Weiterbildung, gleiche Aufstiegschancen;

3. Ausbau des Mutterschaftsschutzes;
4. Beseitigung der Diskriminierung von Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmern bezüglich Altersvorsorge (Herabsetzung des Rentenalters für
Männer), Verwirklichung des flexiblen Rentenalters, Recht auf berufliche

Vorsorge im Fall von Erwerbsunterbrüchen, Recht auf eine
eigenständige AHV-Rente, Anpassung der Rentenskala zugunsten niederer
und mittlerer Einkommenskategorien;

5. Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruches in den drei ersten Monaten

der Schwangerschaft und Errichtung von Beratungs- und
Familienplanungsstellen;
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6. Ausbau des Kündigungsschutzes;
7. Förderung der Teilnahme der Frauen am gewerkschaftlichen

Geschehen auf allen Ebenen.

Dieser Tätigkeitsbericht gibt Rechenschaft darüber, was zur Realisierung
der Ziele unternommen worden ist. Er informiert zugleich über andere
Bereiche, in denen die Frauenkommission tätig war.

Herabsetzung der Arbeitszeit
Aufgrund des vom SGB-Kongress erhaltenen Mandats wurde eine breite
Vernehmlassung unter den Verbänden über die Zweckmässigkeit einer
Volksinitiative zur Herabsetzung der Arbeitszeit, über deren Inhalt und
die Art der Kampagne durchgeführt. Die Initiative wurde im September
1983 lanciert und im August 1984 mit 158 549 beglaubigten
Unterschriften eingereicht.
Im November 1983 organisierte die SGB-Frauenkommission eine
Studientagung bezüglich der wirtschaftlichen Aspekte der Arbeitszeitverkürzung;

über 70 Gewerkschafterinnen nahmen daran teil. Während der
ganzen Kampagne waren die Frauen engagiert tätig. Aufgrund ihrer
eigenen Erfahrungen konnten sie den Argumenten für eine Arbeitszeitreduktion

mehr Gewicht und Stosskraft geben.
Parallel dazu beschäftigte sich die Frauenkommission mit der Flexibilisierung

der Arbeitszeit und namentlich mit der Teilzeitarbeit. Eine Ad-
hoc-Arbeitsgruppe hat im Februar 1985 eine Konferenz der Verbände
und kantonalen Gewerkschaftsbünde zu diesem Thema organisiert
sowie eine Broschüre über die Teilzeitarbeit in die Wege geleitet; diese
wird 1986 erscheinen.

Lohngleichheit und gleicher Zugang zu allen Berufen
Im Jahr 1982 arbeitete eine Arbeitsgruppe des SGB (Verbandsvertreter
und ein Mitglied der Frauenkommission) eine Strategie zur Realisierung
der Lohngleichheit aus. Dieses Papier empfahl den Verbänden, mit den
Arbeitgeberverbänden zu verhandeln, um schrittweise die lohnmässigen
Diskriminierungen der Frauen in den Gesamtarbeitsverträgen aufzuheben.

Die Empfehlung wurde weitgehend befolgt. Namhafte Erfolge
konnten während dieser Zeit registriert werden, sei es, dass ein
Lohngleichheitsplan realisiert wurde, dass Frauenlöhne mehr stiegen als
Männerlöhne oder dass sich die Vertragspartner in bezug auf Kriterien zur
Gleichwertigkeit der Arbeit einigen konnten.
Das Dokument empfahl den Verbänden ebenfalls, die rechtlichen Schritte

zu unterstützen, die diskriminierte Frauen wegen der Lohnungleichheit
unternahmen. Bis heute wurden seit der historischen Abstimmung

vom 14. Juni 1981 erst zwei derartige Aktionen in der Schweiz zum
Abschluss gebracht; eine einzige in der Privatwirtschaft. Die Gewerkschaft

Bau und Holz (GBH) gab der betroffenen Person Rechtsschutz.
Beide Urteile anerkannten, dass Verfassungsbruch vorlag, und forderten
die rückwirkende Bezahlung der festgestellten Differenz.
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Die Arbeitsgruppe hat in einem zweiten Schritt die Salärstatistiken analysiert:

Sie wies auf Lücken der Biga-Statistik hin wie auch auf das Fehlen
zuverlässiger Instrumente, die erlauben würden, Fortschritte bei der
Verwirklichung des Prinzips «Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» zu
messen. Zumindest war es möglich, die Wirtschaftszweige zu ermitteln,
in denen diese Diskriminierungen am häufigsten vorkommen. Die
Arbeitsgruppe hielt es für zweckmässig, ein Gesetz zur Anwendung der
Lohngleichheit vorzuschlagen, um so die Hindernisse abzubauen
(Klagerecht der Berufsverbände, Umkehrung der Beweislast, verstärkter
Kündigungsschutz). Dem Staat (Bund und Kantone) sollte auch der
Auftrag erteilt werden, die Entwicklungen auf diesem Gebiet zu verfolgen.

Am 14. Juni 1984 deponierte Nationalrätin Yvette Jaggi in diesem
Sinne eine parlamentarische Initiative. Sie wurde im November 1985 im
Nationalrat mit schwacher Mehrheit abgelehnt. Mit einem Postulat
wurde der Bundesrat jedoch beauftragt, die Hindernisse zur vollen
Realisierung des Lohngleichheitsprinzips zu studieren und zu beseitigen. Für
die Revision des Kündigungsschutzes im Obligationenrecht liegen
Vorschläge vor, welche ebenfalls Hemmnisse abbauen wollen (Definition
der missbräuchlichen Kündigung, Prozedurverbesserungen).
Im Jahr 1983 bildeten die Frauenkommission und die Jugendkommission

des SGB gemeinsam eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, um eine Kampagne

zur Förderung des gleichen Zugangs zu allen Berufen vorzubereiten.
Auf Anregung dieser Arbeitsgruppe publizierte die Gewerkschaftspresse
während des Sommers 1984 Artikel über Frauen, die einen traditionellen
Männerberuf ausüben, und über Männer, die eine «typisch weibliche»
Karriere gewählt haben. Eine öffentliche Studientagung dazu hätte im
Oktober 1984 stattfinden sollen. Mangels genügender Beteiligung
musste die Tagung zurückgestellt werden. Bei einem zweiten Anlauf war
es eine Schwierigkeit praktischer Natur, die die Organisatoren zwang,
das Projekt nochmals zu verschieben. Die Tagung sollte nun 1986 realisiert

werden können.

Mutterschaftsschutz
Zu den Initianten der Volksinitiative «für einen wirksamen Schutz der
Mutterschaft», die im Januar 1980 eingereicht wurde, gehörte auch die
Frauenkommission SGB. Zusammen mit den neun andern Initiativ-Or-
ganisationen informierte und sensibilisierte die SGB-Frauenkommission
Parlament und Bevölkerung. Nachdem die Abstimmung auf den
2. Dezember 1984 festgelegt worden war, beauftragte der SGB die
Frauenkommission, ihn im Komitee zur Vorbereitung der Kampagne zu
vertreten und diese auch innerhalb der Gewerkschaften zu führen. Infolge

eines eher mageren Budgets und trotz gewerkschaftlichem Einsatz der
lokalen Komitees und der Frauenkommissionen verschiedener
Gewerkschaftsverbände blieb die Kampagne farblos. Der Vorschlag einer Mini-
Revision des Krankenversicherungsgesetzes, mit welchem die Gegner
der Initiative eine spürbare und rasche Verbesserung des Mutterschafts-
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Schutzes (bezahlter Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen, Kündigungsschutz
während der Schwangerschaft und dem Mutterschaftsurlaub,

Übernahme der Arzt- und Apothekerkosten bei schwachem Einkommen)

versprachen, bewirkte, dass sich Pro und Contra auf den
neunmonatigen Elternurlaub für Mutter oder Vater konzentrierte. Die Initiative
wurde mit 84 Prozent der Stimmenden verworfen. Die Mini-Revision des
Krankenversicherungsgesetzes (KUVG) war 1985 nicht beendigt, und
der Ausgang der parlamentarischen Arbeiten ist ungewiss. Sogar der
Kündigungsschutz während der Schwangerschaft und während des
Mutterschaftsurlaubs ist in Gefahr, den automatischen Charakter zu
verlieren, welcher ihm allein die Wirksamkeit garantiert. Einige
bescheidene Verbesserungen sind auf vertraglicher Ebene (Dauer des
Mutterschaftsurlaubs) realisiert worden.

Gleichheit bei den Sozialversicherungen
Die Frauenkommission des SGB hat die Arbeiten für die 10. AHV-Revision

aufmerksam verfolgt. Sie hat Opposition gegen jegliche Lösung
angemeldet, welche zu einer Anpassung der AHV-Altersgrenze
zuungunsten der Frauen führen würde. Sie hat die Idee eigenständiger AHV-
Renten (Splitting) verteidigt, sofern eine Abänderung der Rentenskala
die Lage der Personen mit niederem oder mittlerem Einkommen verbessert.

Die Frauenkommission bekämpft die vom Bundesrat aufgestellten
Bedingungen zu. AHV-Revision, das heisst die «Kostenneutralität». Es
ist wichtig, dass das Klima, das zurzeit rund um die AHV (und um die
Sozialversicherungen im allgemeinen) herrscht, verbessert wird, dass die
unbegründeten Ängste um das künftige Gleichgewicht der Institution
AHV und um die Belastung der Unternehmungen abgebaut werden.
Während der Berichtsperiode wurde eher hastig die berufliche Vorsorge
(2. Säule) eingeführt. Die Frauenkommission hatte nicht die Gelegenheit,

die Ausmerzung der Diskriminierungen voranzutreiben, welche
infolge Unterbruchs der beruflichen Tätigkeit oder übermässiger Schwankungen

der Arbeitszeit und des Lohnes entstehen. Die beiden Erscheinungen

belasten vor allem Frauen mit Familienpflichten. Zukünftig müssen

Anstrengungen zur Abschaffung des fixen koordinierten Lohnes
erfolgen - oder als Minimallösung ein Abzug proportional zum Lohn -,
was einen besseren Einbezug der niederen Einkommen sowie der
Teilzeitarbeitnehmer garantieren würde. Solche Forderungen sollten im
jetzigen Stadium sowohl den Pensionskassen als auch dem Gesetzgeber
gestellt werden.
Die Frauenkommission SGB hat sich bei der Unfallversicherung wie bei
der Krankenversicherung stets für die Aufhebung der geschlechtsspezifischen

Risiken und damit gegen die unterschiedlichen Beiträge für Männer
und Frauen ausgesprochen. Ihr Vorschlag, die Beiträge für Frauen bei

der Unfallversicherung leicht anzuheben, wurde nicht in Erwägung
gezogen. Es wird nötig sein, den Kampf für eine Herabsetzung der Beiträge
für Frauen in der Krankenversicherung fortzusetzen. Die Frauen des SGB
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fühlten sich besonders angesprochen durch die Volksinitiative für eine
gesunde Krankenversicherung, die im Herbst 1984 von SGB und SPS
lanciert wurden. Diese würde die geschlechtsspezifischen Beitragsunterschiede

abschaffen und gleichzeitig die Vorsorge und die nichtberuflichen
Unfälle übernehmen.

Leben weitergeben: eine freie Entscheidung
1982 und 1983 hat die SGB-Frauenkommission an den Vorarbeiten zu
einer neuen Volksinitiative für die Fristenlösung teilgenommen. Diese
Bemühungen sind mangels einer breiten politischen Unterstützung
erfolglos geblieben. Innerhalb der SGB-Frauenkommission herrschte
keine Einigkeit: Eine schwache Mehrheit billigte die Initiative nur unter
der Voraussetzung, dass im Initiativtext stehe, die Krankenkasse habe die
Kosten für den Schwangerschaftsabbruch zu übernehmen. Eine Minderheit

wollte auf diese Klausel verzichten, namentlich um die Unterstützung
der bürgerlichen Parteien zu gewinnen, was der Initiative echte

Chancen bei der Abstimmung gegeben hätte. Der SGB hatte sich für
diesen zweiten Vorschlag ausgesprochen.
Nachdem auf eine Initiative verzichtet wurde, haben alle interessierten
Organisationen und politischen Parteien ein Manifest herausgegeben,
das jede Lösung ablehnte, die eine Entwicklung in Richtung Fristenlösung

verhindern könnte. Viele führende Gewerkschafter
unterschrieben dieses Manifest, das dem Parlament vor der Debatte zur
«Recht auf Leben»-Volksinitiative und zum Gegenvorschlag des
Bundesrats überreicht wurde. Der Gegenvorschlag ist von beiden Kammern
abgelehnt worden.
Die SGB-Frauenkommission übernahm die interne Abstimmungskampagne

sowie die Mitarbeit im Komitee, das sich gegen die «Recht auf
Leben»-Initiative gebildet hatte. Diese ist am 9. Juni 1985 mit 999077
gegen 448016 Stimmen abgelehnt worden (17% Kantone dagegen).

Kündigungsschutz
Die SGB-Frauenkommission hat sich im Rahmen der Volksinitiative für
einen wirksamen Mutterschutz, für ein Kündigungsverbot während der
ganzen Schwangerschaft und für den Mutterschaftsurlaub eingesetzt.
Dank der Abstimmungskampagne zu diesem Volksbegehren konnten
breite Kreise der Bevölkerung für dieses Problem sensibilisiert werden.
Ausserdem hat die SGB-Frauenkommission aufmerksam die
vorparlamentarischen und parlamentarischen Arbeiten zur Revision des
Obligationenrechtes bezüglich Kündigung des Arbeitsvertrages verfolgt. Sie
hofft namentlich darauf, dass die Definition der missbräuchlichen
Kündigung (zum Beispiel aufgrund des Geschlechts oder wenn eine Arbeiterin

ihr Recht auf gleichen Lohn für eine gleichwertige Arbeit vor Gericht
bringen will) den Frauen einen besseren Schutz gewähren wird. Die
SGB-Frauen haben sich mehrmals bemüht, das Recht der Frauen auf
Arbeit zu verteidigen und die Argumente derjenigen zu widerlegen, die
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die Arbeit der Frau allein als Streben nach einem Zweitverdienst erachten,

also als nicht wesentlich werten.

Neues Ehe- und Erbrecht
Bei den parlamentarischen Arbeiten zur Revision des Eherechtes, dann,
als das Referendum von gewerblichen Kreisen und von den reaktionären
Flügeln einiger bürgerlichen Parteien lanciert wurde, und schliesslich in
der Abstimmungskampagne selbst hat sich die SGB-Frauenkommission
für die vorgeschlagenen Änderungen geäussert. Sie war sehr aktiv,
informierte und sensibilisierte die Gewerkschafter. Ihre Präsidentin vertrat
auch den SGB im Komitee für das neue Eherecht. Dieses ist am
22. September 1985 vom Volk angenommen worden (Stimmbeteiligung
41 Prozent; 54,7 Prozent Ja). Hier sei daran erinnert, dass das neue
Gesetz dank der Mehrheit unter den Frauenstimmen angenommen
wurde.

Integration der Frauen in die Gesamtverteidigung
Wie auch andere Organisationen ist der SGB ins Vernehmlassungsverfahren

zu den verschiedenen erarbeiteten Varianten einbezogen worden,
die im Auftrag des Rates für Gesamtverteidigung von einer Arbeitsgruppe

erarbeitet wurden. Die Formulierung einer SGB-Stellungnahme ist
zuerst der SGB-Frauenkommission anvertraut worden, die ihr 1984 eine
Sitzung widmete. Anschliessend ist dieses Projekt vom SGB-Vorstand
angenommen worden, der also die Schlussfolgerungen der Frauenkommission

übernahm: Kritik der Untersuchungsmethode, Notwendigkeit
einer Friedenspolitik und Kritik der «falschen Hoffnungen», die von
technischen Lösungen der Folgen eines Konfliktes erweckt werden,
Verwechslung der Naturkatastrophen mit den bewaffneten Konflikten,
Ablehnung jeder obligatorischen Integration der Frauen im Verteidigungswesen,

Stellungnahme zugunsten eines Zivildienstes für die Männer.
1985 hat die SGB-Frauenkommission die Zusammenfassung der vom
Rat für Gesamtverteidigung erhaltenen Antworten untersucht. Sie hat
deren Voreingenommenheit kritisiert. Ihrer Meinung nach besteht das
Risiko, dass die Kantone Formen einer obligatorischen Integration von
Frauen mancher Berufsrichtungen oder Institutionen in die Wege leiten
könnten. Der Kampf gegen eine solche Entwicklung verlegt sich also von
der Bundes- auf die Kantonsebene. Somit müssen sich die kantonalen
Gewerkschaftsbünde mit dem Problem ebenfalls befassen.

Nachtarbeit - Sonntagsarbeit
Seit Ende 1983, das heisst seit den ersten Kontakten zwischen den
Unternehmen ETA SA in Grenchen und Ebauches Electroniques SA in
Marin mit dem Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Biga),
stand das Beibehalten des Nachtarbeitsverbots für Frauen in der Industrie

im Zentrum einer Debatte auf nationaler Ebene. Dank dem
entschiedenen gewerkschaftlichen Widerstand lehnte das Biga im August
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1984 das von den beiden Unternehmungen eingereichte Gesuch ab.
Somit bestätigte das Biga, dass vom Übereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation, das von unserem Parlament ratifiziert wurde, nicht
abgewichen werden kann. Im Zusammenhang mit der gewerkschaftlichen

Stellungnahme spielte die SGB-Frauenkommission eine
entscheidende Rolle, denn sie ermöglichte den Frauen der einzelnen
Gewerkschaften, sich eine Meinung zu dieser Frage zu bilden, die Entwicklung

in den verschiedenen Zweigen der Wirtschaft zu analysieren und
über die Massnahmen nachzudenken, die für einen verbesserten Schutz
der Männer bezüglich Nachtarbeit notwendig wären. Die Frauenkommission,

die mit grösster Aufmerksamkeit die ihr vorgebrachten Fälle
verfolgt, ist besorgt über das Risiko eines «schleichenden» Abbaus dieses
Verbots durch Verwaltungsentscheidungen oder mangelnde Kontrolle.
Die SGB-Frauenkommission und der SGB haben sich 1985 ebenfalls
eingehend mit Bestrebungen von Arbeitgeberseite befasst, die
Frauensonntagsarbeit auf neue Unternehmungen auszudehnen. In den
kommenden Jahren wird diese Problematik zu den Prioritäten zählen: Kampf
um die Erhaltung des allgemeingültigen Prinzips eines Verbots der
Nacht- und Sonntagsarbeit für Männer und Frauen (für die es bereits im
Arbeitsgesetz steht); Reduzieren der Abweichmöglichkeiten; Verbesserung

der Arbeitsbedingungen aller Arbeitnehmer, die in Sektoren
beschäftigt sind, die einen durchgehenden Betrieb erfordern.

Andere Arbeitsgebiete
Im Laufe der Tätigkeitsperiode 1982 bis 1985 hat sich die SGB-Frauenkommission

noch mit andern Themen befasst wie: Belästigungen am
Arbeitsplatz, Familienzulage, Einfluss des Zivilstandes auf die
Steuerbelastung und so weiter.

Stellung der Frauen in der Gewerkschaft
Mit dem Beschluss, einen Frauenkongress alle vier Jahre einzuberufen,
anerkannte der SGB-Kongress den grossen Stellenwert, den er den
spezifischen Anliegen der Frauen einräumt. Die Anträge der Frauenkommission

fanden im SGB-Vorstand stets gute Aufnahme. Mit Ausnahme
des Schweizerischen Lithographenbundes sind alle Verbände in der
Frauenkommission vertreten, und zwar proportional zur Anzahl der in
den jeweiligen Verbänden organisierten Frauen.
Zwei Probleme bedürfen in Zukunft besserer Lösungen: 1. Der Vorstand
der Frauenkommission ist öfter einerseits überlastet und anderseits mit
einer unzulänglichen Arbeitsverteilung konfrontiert, die sich nachteilig
auf die Arbeit der Kommission auswirkt.
2.1982 war das Jahr mit der höchsten Frauenmitgliederzahl in allen dem
SGB angeschlossenen Verbänden (55748). 1983 sank die Frauenmitgliederzahl

um 0,44 Prozent, 1984 um 1,1 Prozent (für 1985 sind die
Zahlen noch nicht bekannt). Mit Hilfe der SGB-Frauenkommission sollten

die Verbände die Mitgliederwerbung (namentlich auch für weibliche
Mitglieder) ausbauen.
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